
 WIE IST DER ABLAUF 
 EINES TÄTER-OPFER-AUSGLEICHS?

Die Zuweisung erfolgt durch die Staatsanwaltschaft oder 
das Jugendgericht, ggf. aufgrund einer Anregung durch 
die Jugendgerichtshilfe.

   Die Konfl iktschlichterInnen führen getrennte 
Gespräche mit Täter und Opfer zur Abklärung der 
jeweiligen Bereitschaft einschließlich der Vorbereitung 
auf das Ausgleichsgespräch. 

   Bei Bedarf wird – für die Beteiligten kostenlos – 
anwaltliche Beratung zur Klärung zivilrechtlicher Fragen 
angeboten.

   Die Konfl iktschlichterInnen führen ein gemeinsames 
Ausgleichsgespräch mit Täter und Opfer.

   Über das Ergebnis des Täter-Opfer-Ausgleichs 
wird mündlich oder schriftlich ein Schlichtungsvertrag 
geschlossen.

   Die Konfl iktschlichterInnen überprüfen die 
Einhaltung der getroffenen Vereinbarung.

   Das Ergebnis der Schlichtung teilt die 
Jugendgerichtshilfe der Staatsanwaltschaft oder 
dem Jugendgericht in einem Bericht mit.

   Die Justiz beendet das Strafverfahren.

 DIE JUGENDGERICHTSHILFEN DER 
 BEZIRKSÄMTER BETREIBEN 
 KONFLIKTSCHLICHTUNGSSTELLEN IN 
 KOOPERATION MIT DREI VEREINEN.

Die Freien Träger AMA e.V., Nöldekestraße e.V. und 
Rückenwind e.V. betreiben in Koopperation mit der 
Jugendgerichtshilfe Hamburg Konfl iktschlichtungsstellen.

Sie erreichen die MitarbeiterInnen in den 
Konfl iktschlichtungsstellen unter folgenden 
Telefonnummern (Anrufbeantworter):

    428 11 25 05   Opferbeistand
 (AMA e.V. Bereich Hamburg West)
                

    76 42 89 35   Opferbeistand
 (Nöldekestraße e.V. Bereich Hamburg Süd)
                  

    428 54  22 89   Opferbeistand
 (Rückenwind e.V. Bereich Hamburg Ost)
                      

oder über die  Jugendgerichtshilfen unter den Telefonnummern:

    428 11 - 2126 (JGH West I)
                    

    428 01- 3558 (JGH West II)
                    

    428 81 - 2770 (JGH Ost I)
 428 81 - 3514
                                        

    428 54 - 4633 (JGH Ost II)
                    

    764 004 10/12 (JGH Süd)
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 WAS IST EIN 
 TÄTER-OPFER-AUSGLEICH?

Wenn junge Menschen Straftaten begehen, hat das 
unangenehme Folgen für die Geschädigten, z.B. 
Verletzungen, Sachschäden, Ängste, Feindseligkeiten usw. 

Im Rahmen eines Gerichtsverfahrens kann dies nicht 
immer ausreichend berücksichtigt werden. 

Im Täter-Opfer-Ausgleich, bei dem von Konfl iktschlich-
terInnen ein Dialog zwischen Beschuldigten und 
Geschädigten vermittelt wird, sehen wir eine faire 
Chance für beide Seiten, ihre Konfl ikte selbständig zu 
lösen. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos!

 MÖGLICHKEITEN 
 FÜR DIE GESCHÄDIGTEN:

Sie können dem Beschuldigten die Folgen der Tat aus 
ihrer Sicht verdeutlichen.

Sie können Gefühle wie Wut, Ärger, Verletzung und 
Empörung aussprechen.

Sie können eine Wiedergutmachung/Schmerzensgeld 
mit dem Beschuldigten vereinbaren.

Sie können eine Aussöhnung erleben.

Sie können sich unter Umständen ein mit Kosten 
verbundenes zivilrechtliches Verfahren ersparen.

 MÖGLICHKEITEN 
 FÜR DIE BESCHULDIGTEN:

Sie zeigen im Gespräch, dass sie für die begangenen Taten 
Verantwortung übernehmen.

Sie nehmen die Gefühle der Geschädigten ernst.

Sie machen glaubhaft, dass sie durch ein/e Schadens-
wiedergutmachung/Schmerzensgeld die Sache in Ordnung 
bringen möchten.
 

     

    
 

     
 

 DIE GESETZLICHEN 
 GRUNDLAGEN

Die gesetzlichen Grundlagen für einen Täter-Opfer-
Ausgleich im Jugendstrafverfahren ergeben sich aus 
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz sowie dem 
Jugendgerichtsgesetz.

 DIE 
 DURCHFÜHRUNG

Der Täter-Opfer-Ausgleich für jugendliche Straftäter 
wird zum Teil von den Konfl iktschlichterInnen der 
Jugendgerichtshilfen allein und in zunehmendem Maße 
unter Hinzuziehung eines Opferbeistandes durchgeführt. 
Mit diesem zusätzlichen Angebot für Opfer wird 
Ausgewogenheit im Vermittlungsverfahren hergestellt. 

 DIE 
 VORAUSSETZUNGEN

Die Beschuldigten geben den Tatvorwurf zu.

Beschuldigte und Geschädigte erklären ihre Bereitschaft, 
am Ausgleichsverfahren teilzunehmen.

Bei minderjährigen Beschuldigten oder Geschädigten 
stimmen die jeweiligen Sorgeberechtigten der Teilnahme 
zu.

 DIE 
 ZIELE

Berücksichtigung der Interessen von Geschädigten. 

Auseinandersetzung des/der Beschuldigten mit den 
Tatfolgen.

Lösung des Konfl iktes durch die direkt Beteiligten.

 BEISPIELE FÜR 
 EINEN AUSGLEICH

Geschädigte können eine Entschuldigung annehmen 
und ein Schmerzensgeld von dem Beschuldigten erhalten.

Es kann eine direkte oder symbolische Wiedergutmachung 
erfolgen.

Auf Wunsch der Beteiligten wird eine Vereinbarung für 
die Zukunft getroffen.

 DER 
 OPFERFONDS

Eine Wiedergutmachung soll nicht am fehlenden Geld 
der Beschuldigten scheitern. Deshalb wurden bei den 
Vereinen AMA e.V., Nöldekestraße e.V. und Rückenwind 
e.V. Opferfonds eingerichtet.

Aus diesen können die Beschuldigten ein zinsloses 
Darlehen zur sofortigen Wiedergutmachung erhalten.
Die Beschuldigten zahlen den Geldbetrag in Raten 
an den Opferfonds zurück oder arbeiten ihn in einer 
gemeinnützigen Einrichtung ab.
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